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Aus dieſen Vorſchriften und Entſcheidungen 0lH9 klar, daſs Ein

Pfarrer zur Uebernahme eines Mandates als Abgeordneten und
pflichtgemäßen Ausführung desſelben der vorherigen Erlaubnis des
Biſchofs bedarf. ache des Biſcho iſt ES, die Erlaubnis zu einer
Abweſenheit von ſolcher Dauer 3u ertheilen, wie ſie eln Abgeordneten⸗
Mandat naturgemäß mit ſich bringt; Sache des Ofs iſt Es,
urtheilen, b die Uebernahme eines Mandates mit Rückſicht auf Um⸗
tände und Perſonen als hinreichender Grund für die mit ihr Au⸗
ſammenhängende Abweſenheit und Unterlaſſung perſönlichen Seelſorgs⸗
dienſtes 3u elten habe Selbſt die ückkehr zur Pfarrei an Sonn⸗
und Feiertagen nd die orge für einen ſtändigen Vertreter würde
die Nothwendigkeit der biſchöflichen Erlaubni ni hinfällig machen
Die Dauer der Abweſenheit würde meiſten eine derartige ſein, daſs
nuLl ein wichtiger Grund die Ertheilung der Erlaubnis rechtfertigen
würde; ein ſolcher kann freilich eben darin liegen, daſs von einem
üchtigen Prieſter ein Mandat behauptet werde; doch unächſt hat
darüber, te geſagt, der Biſchof 3u urtheilen; laubt der betreffende
rieſter ſich durch das Urtheil eines Biſ
ihm nur Berufung übrig

chofs beeinträchtigt, ſo bleibt
Wenn jedo die nnahme eines andate nach den angeführten

Gründen nicht geſtattet iſt ohne vorausgehende Erlaubnis der kirch⸗
lichen Behörde, dann iſt eS folgerichtig auch nicht geſtattet, ſich um
ern Mandat 3u bewerben, ohne die Meinung ſeines kirchlichen Oberen
erforſcht und eventuelle Zuſtimmung Tlangt Aben Die Bewer⸗
bung chließt ſchon eine edingte Annahme In ſich Dieſe eine ſchluſs
weiſe gegebene Zuſicherung der Annahme erfordert praktiſch ſchon
die erhaltene Zuſtimmung der kirchlichen Behörde, eil widrigenfallseine Annahme ohne biſchöfliche Genehmigung oder ohne freie
biſchöfliche Genehmigung verſprochen würde. Was aber auszuführen
Unſtattha iſt, das kann auch erlaubterweiſe nicht verſprochen werden.

Exaeten (Hollan Prof Auguſt E  mku  VL
III (Scheinſteigerer bei einter Zwang

Verſtei⸗

Uung. Die Güter des Semproniu werden auf Drängen der
Gläubiger zwangsweiſe verſteigert. Dieſer weiß, daſs Rufinianus

ſeinen Garten aben mo und eswegen ſchi er zwei
Freunde, welche zum Scheine mitſteigern ſollen, UIM den Prei  D  8 In
die Höhe treiben. Da thun dieſe auch mit ſo glücklichem Erfolge,daſs der Lei des Gartens ganz bedeutend
ob Sempronius reſtitutionspflichtig iſt

ſteigt Es rag ſich,
Der Verſteigerer einer ache kann In verſchiedener Weiſe bei

der Verſteigerung Ungerechtigkeit üben: Wenn die Fehler der
Sache geheim hält; 2 wenn EL Scheinſteigerer au  2  L —Um den Lein die Höhe zu treiben; erſönli oder durch andere

Linzer „Theol.⸗prakt. Quartalſchrift“. 1891,
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mitſteigert, außer bei der Zwangs-Verſteigerung, dies Eu
erlaubt iſt, und außerdem die Gewohnheit beſteht, mitzuſteigern;

venn die verſteigerte Sache nachher mit einer anderen vertau cht;
enn die ache nachher um den gebotenen Lei nicht ablaſſen

will, außer die Gewohnheit beſteht, die ache zurückzuziehen,
ern entſprechender Preis nicht eboten ird ach dem Geſagten

Dare alſo Sempronius reſtitutionspflichtig, obwohl eS ern Zwang

S⸗

—
Verſtrich iſt, da nich wirklich mitſteigert, ſei perſönlich
oder durch eine Freunde, ſondern einzig die Abſich hat den Lel
un die Höhe 3u treiben. Doch ommt hier noch ein zweifaches In
Betracht. Wo ſolche Praktiken gewohnheitsgemäß geübt werden, wie
das 10 ſehr häufig vielleicht allgemein der Fall iſt, muſs die ache
milder beurtheilt werden, da einerſeits von (lte der Steigerer,
die das wiſſen, einen ſtillſchweigenden erzicht annehmen kann, ander⸗
El die Steigerer ſich Urch ähnliche Praktiken ſichern UN 1002.

tn 1 490.) Ferner iſt der Begriff Scheinſteigerer, fiete licitans
ein ſehr aglicher; denn objectiv genommen iſt jeder Steigerer ern
wirklicher Steigerer, da da Gebot eines jeden das ſein kann,
und erſelbe In dieſem ＋ den angebotenen Trel zahlen muſs,
auch Urſprünglich die ache gur nicht für ſich erwerben
wollte Der Unterſchied zwiſchen dem Scheinſteigerer und dem wirk⸗
lichen Steigerer ieg alſo eigentlich bloß mn der Intention, alſo auf
innerem Gebiet Da aber bei einem Zwangsverſtrich da Mit
teigern des Eigenthümers m Perſon bder durch andere, objectiv
nicht als ungere bezeichnet werden kann, ſo iſt ES wohl ſehr fraglich,
ob hier die innere Intention den äußeren Acet ungerecht machen kann.
eswegen wird den Semproniu kaum mit Gewiſsheit einer
Ungerechtigkeit zeihen, alſo auch ni zur Reſtitution verpflichten
onnen

Würzburg (Bayern Univ.⸗Profeſſor IDT 0E  eL
(Wem gehört der Gewinn?) In merkwürdiger

Betrugsfall hat ſich vor einiger Zeit wiſchen Wien und dem meiſt⸗
genannten öhmiſchen Curorte abgeſpielt und wurde der tener
Börſe folgendermaßen erzählt: „Eine Wiener Wechſelſtube engagierte
bor kurzem einen zugrunde gegangenen Wechſelſtubenbeſitzer als genten
und euteé ſich der gelungenen Acquiſition In der offnung, derſelbe
werde ihr In der Provinz zahlreiche Clienten erwerben, die ihr al
einem neugegründeten Couliſſenhauſe ſehr zuſtatten kämen. Der neu

engagierte gen (relste Im Uftrage ſeine Hauſes zunächſt Böhmen
nd kam auch In jenen Curort, woſelbſt ein reicher lener Privatier
zur Cur weilte Schon wenige Tage ſpäter erhielt die Wiener ITma
von threm Agenten die Mittheilung, S ſei ihm gelungen, eine aus
gezeichnete Kundſchaft für ſein Haus acquirieren, und zwar in der


